
Mitgliedsantrag FC Vulkaneifel e.V. 
ordentliches Mitglied 

Version 1.2 

 

 Bitte mit Blockbuchstaben und leserlich ausfüllen! 

Persönliche Daten 

Name, Vorname Spieler:  

Geburtsdatum:  

Straße, Hausnr., Postleitzahl, Wohnort:  

Name, Vorname Erziehungsberechtigte(r) 
 

Telefon:  

E-mail-Adresse: (bitte angeben)  

Mir ist bekannt, dass ich mit Aufnahme in den Verein bei vereinsmäßigen Aktivitäten unfall- und 
haftpflichtversichert bin. Für Kinder und Jugendliche gilt dieser Antrag nur mit Unterschrift einer/s 
Erziehungsberechtigten. Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetztes bin ich einverstanden. 

Mitgliedsbeitrag gemäß Beitragssatzung (Stand: 30.06.2021) 

Aktiv mit Stammverein: Jugendlich 24,- € / Halbjahr  Erwachsen 36,- € / Halbjahr 
Der Mitgliedbeitrag wird vom Ihrem Stammverein gezahlt. (siehe Punkt Ende der Mitgliedschaft) 
Aktiv ohne Stammverein:  Jugendlich 48,- € / Halbjahr  Erwachsen 72,- € / Halbjahr 

Foto-Rechte: 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und sonstigen Veranstaltungen 
und zur Präsentation von Mannschaften/Gruppen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 
dürfen: 

 Homepage des Vereins und angeschlossener Vereine/Institutionen (z.B. Stammvereine, FC) 

 Social-Media-Seiten des Vereins (z.B. Facebook, Fupa,…) 

 Presseerzeugnisse (z.B. Vereinsheft, Wochenzeitung VG, Wochenspiegel, Volksfreund, 
Eifelzeitung,…) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem 
Vereinsvorstand erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den FC Vulkaneifel nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der FC Vulkaneifel kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft der Jugendlichen endet automatisch, wenn diese 6 Monate nicht am aktiven 
Sportangebot teilnehmen. Eine ordentliche Kündigung ist auch mit einer Frist von 6 Wochen zum 30.06. 
oder 31.12 eines Jahres möglich. 
Tritt ein Mitglied aus dem Stammverein aus, und nimmt weiter am Trainings- und Spielbetrieb teil, so 
ändert sich der selbst zu tragende Mitgliedbeitrag gemäß Beitragsordnung. 

 

Ort, Datum Unterschrift 



 

Stimmrecht 

Jugendliche ab dem siebten Lebensjahr (7. Geburtstag) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (18. 
Geburtstag) sind beschränkt geschäftsfähig. Dies bedeutet, dass Minderjährige zwar Geschäfte tätigen 
können, deren Wirksamkeit aber von der Genehmigung der Eltern abhängt. Das gilt auch für die Ausübung 
des Stimmrechtes in der Mitgliederversammlung. 

Im FC Vulkaneifel können Minderjährige ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung erhalten. Diese 
Möglichkeit ist aber nur wirksam, wenn der gesetzliche Vertreter entweder pauschal zustimmt bei der 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung für den Minderjährigen oder für jede Mitgliederversammlung 
gesondert die Zustimmung erteilt wird. Ansonsten obliegt es grundsätzlich dem gesetzlichen Vertreter, 
das Stimmrecht auszuüben. 

Hiermit erteile ich meinem Sohn / meiner Tochter ___________________________das Stimmrecht, damit 
er / sie bei künftigen Abstimmungen (z. B. bei Mitgliederversammlungen) eine gültige Stimme abgeben 
kann 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
Ansonsten obliegt es grundsätzlich dem gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht auszuüben. 

 


